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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen dieb-
stahlgesicherten Artikel, der mit einem elektromag-
netischen Sicherungselement gegen Entfernen aus 
einem Verkaufsraum geschützt ist.

[0002] Im Stand der Technik werden hochwertige 
Artikel in Verkaufseinrichtungen in der Weise gegen 
Diebstahl geschützt, dass im Bereich des Ausganges 
des Verkaufsraumes ein Detektor aufgestellt wird, 
der mit einem in Etiketten oder Anhängern unterge-
brachten, an den Verkaufsgegenständen befestigten 
Sicherungselement in Wechselwirkung tritt. Letzteres 
interagiert beim Unterschreiten eines Schwellenab-
standes elektromagnetisch, d. h. durch hochfrequen-
te Wellen oder magnetisch mit dem Detektor. Falls 
somit ein – nicht zuvor durch das Verkaufspersonal 
deaktiviertes – Sicherungselement in der Absicht, es 
zu stehlen, am Detektor vorbeigeführt wird, spricht 
der Detektor an und gibt ein akustisches oder opti-
sches Warnsignal ab.

[0003] Weiterhin werden hochwertige Markenartikel 
in steigendem Maße mit Echtheitsnachweisen, wie 
beispielsweise Hologrammen, als Zeugnisse für ihre 
Authentizität versehen, um dem Kunden die Erken-
nung von Fälschungen zu erleichtern. Solche nach-
geahmten Produkte disqualifizieren sich häufig durch 
mangelhafte Qualität (z. B. billige Filme in Verpa-
ckungen von eingeführten Qualitätsfilmen) oder kön-
nen sogar gefährlich sein, wie nachgeahmte Brems-
beläge für Kraftfahrzeuge, so dass dem Käufer sowie 
dem Endverkäufer, dem Großhändler und dem Her-
steller Nachteile entstehen. Oft machen Kunden, die 
unwissentlich ein gefälschtes Produkt erwarben und 
damit unzufrieden sind, Ansprüche gegen den Ver-
käufer, den Großhändler oder den Hersteller der ech-
ten Produkte geltend, da sie letzteren für den wirkli-
chen Produzenten halten. Bei gerichtlichen Prozes-
sen erweist es sich für die beklagten Hersteller oft als 
problematisch, den Nachweis zu führen, dass die be-
anstandeten Gegenstände nicht von ihm stammen. 
Da derartige Schwierigkeiten bei einer entsprechen-
den Kennzeichnung der Artikel mit Echtheitsnach-
weisen nicht zu befürchten sind, werden immer mehr 
Gegenstände derart zertifiziert.

Stand der Technik

[0004] Die DE 42 26 654 A1, von der der Patentan-
spruch 1 im Oberbegriff ausgeht, offenbart ein Dieb-
stahlsicherungsetikett mit einem Sicherungselement 
in Form einer Spule, die beidseitig von bedruckbaren 
Papieretiketten derart abgedeckt ist, dass sie für die 
Kunden nicht mehr erkennbar ist. Bei den Papiereti-
ketten handelt es sich um bedruckbare Etiketten, auf 
denen auf die zu verkaufende Ware bezogene Infor-
mationen und sonstige Warenwirtschaftsdaten auf-
gedruckt sein können. Die Spule wird dabei zwischen 

die beiden Papieretiketten gelegt und in eine Plastik-
tasche eingeschoben, die anschließend verschweißt 
wird.

[0005] Die DE 93 06 671 U1 offenbart einen Aufkle-
ber mit einem Trägermaterial, auf das eine hochglän-
zende Prägefolie mit holographischen Mustern oder 
Ähnlichem aufgebracht ist.

[0006] Aus der DE 34 19 785 A1, der EP 0 295 028 
A1 und der DE 92 09 229 U1 sind ferner jeweils Si-
cherungselemente oder Sicherungssysteme be-
kannt, bei denen die zu sichernden Artikel allerdings 
nicht mit einem Echtheitsnachweis versehen sind.

[0007] Als nachteilig ist bei den nach konventionel-
len Methoden gegen Diebstahl gesicherten Artikeln 
anzusehen, dass es sich als wenig problematisch er-
weist, die Sicherungselemente optisch oder durch 
Fühlen zu erkennen und vom Artikel zu entfernen. 
Ein Dieb kann somit die Aktivierung der Ausgangs-
kontrolle unschwer unterbinden und den Gegenstand 
entwenden.

Aufgabenstellung

[0008] Ausgehend vom Stand der Technik liegt der 
Erfindung das Problem zugrunde, eine Diebstahlsi-
cherung für Artikel zu schaffen, die sich durch ver-
besserte Sicherheit auszeichnet.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei ei-
nem diebstahlgesicherten Artikel der eingangs ge-
nannten Art dadurch gelöst, dass das Sicherungsele-
ment unlösbar mit dem Artikel verbunden ist und 
dass ein Echtheitsnachweis unlösbar mit dem Siche-
rungselement verbunden ist, und zwar derart, dass 
ein Entfernen des Sicherungselements als erkennba-
re Manipulation an dem Echtheitsnachweis sichtbar 
ist.

[0010] Der Kerngedanke besteht darin, das Siche-
rungselement fest mit dem – möglichst schwer nach-
ahmbaren, fälschungssicheren – Echtheitsnachweis 
zu verbinden. Die entstehende, im folgenden als un-
lösbar bezeichnete Kombination ist zumindest derart 
dauerhaft, dass es sich als unmöglich erweist, das Si-
cherungselement vom Artikel zu entfernen, ohne 
gleichzeitig den Echtheitsnachweis abzutrennen. 
Vorzugsweise ist die Verbindung sogar so gewählt, 
dass ein Lösen des Sicherungselementes zwangs-
läufig eine Zerstörung des Echtheitsnachweises zur 
Folge hat.

[0011] Beim Entfernen des Sicherungselements 
wird stets der Echtheitsnachweis abgelöst, so dass 
der Artikel zwar ohne Aktivierung der Ausgangskont-
rollen aus dem Verkaufsraum entfernt werden kann, 
wegen des abgelösten Echtheitsnachweises jedoch 
entscheidend an Wert verliert. Beim Versuch, den 
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entwendeten Gegenstand weiterzuverkaufen, wird 
ihn ein potentieller Käufer anhand des fehlenden 
Echtheitsnachweises als Fälschung minderer Quali-
tät erkennen und von einem Kauf absehen. Auch falls 
der Artikel nur für den persönlichen Gebrauch be-
stimmt ist, können ihn unbeteiligte Personen als Fal-
sifikat oder gestohlen identifizieren. Im Ergebnis sind 
zumindest systematische, organisierte Diebstähle 
insbesondere hochwertigerer Waren nicht mehr zu 
befürchten.

[0012] Die Vorteile der Erfindung bestehen vor-
nehmlich darin, dass ein potentieller Dieb mangels 
ausreichender Verwertungsmöglichkeiten des ge-
stohlenen Gutes davon absehen wird, das Siche-
rungselement und den Echtheitsnachweis zu entfer-
nen. Er wird entweder den Artikel stehen lassen oder 
an der Ausgangskontrolle ertappt. Außerdem ist die 
Nachahmung der erfindungsgemäßen Kombination 
aus Sicherungselement und Echtheitsnachweis pro-
blematischer und teurer herstellbar als letzterer al-
lein, da auch ein entsprechendes Sicherungselement 
benötigt wird, um den Artikel echt aussehen zu las-
sen. Für den Hersteller erweist es sich lediglich als 
erforderlich, ein kombiniertes, sicherndes und zertifi-
zierendes Element auf den Artikel aufzubringen. Die 
Vorzüge gehen somit über eine separate Kennzeich-
nung mit einem Echtheitsnachweis und Sicherung 
gegen Diebstahl bei weitem hinaus.

[0013] Der mit dem Sicherungselement kombinierte 
Echtheitsnachweis ist für den Geschäftsinhaber pri-
mär aufgrund der sinkenden Diebstahlquote von Vor-
teil, während ein weiterer Nutzen für den Hersteller in 
der höheren Fälschungssicherheit des Artikels be-
steht. Diese ist letztendlich für alle Beteiligten, d. h. 
den Kunden, den Hersteller, den Großhändler sowie 
den Endverkäufer vorteilhaft, da die Gefahr, Nachtei-
le durch die mangelhafte Qualität nachgeahmter Wa-
ren zu erleiden oder dafür in Regress genommen zu 
werden, reduziert ist.

[0014] Erfindungsgemäß gekennzeichnete und ge-
sicherte Artikel werden aufgrund der genannten Vor-
züge hohe Akzeptanz bei Verbrauchern, Händlern 
und Herstellern genießen und somit entscheidende 
Marktvorteile erlangen.

[0015] Um zu verhindern, dass ein potentieller Dieb 
das Sicherungselement als solches identifiziert, bie-
tet sich an, es an der dem Artikel zugewandten Flä-
che des Echtheitsnachweises anzubringen. Da es 
durch letzteren verdeckt wird, werden unerfahrene 
Personen das Sicherungselement nicht erkennen, es 
somit bei einem Diebstahlversuch auch nicht vom Ar-
tikel entfernen, so dass der am Ausgang aufgestellte 
Detektor anspricht.

[0016] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Gedan-
kens ist die Art des Echtheitsnachweises beliebig. Es 

kann beispielsweise ein an sich bekanntes Holo-
gramm oder – ebenfalls kommerziell erhältliches –
transparentes, oberflächlich mit parallel zueinander 
verlaufenden Zylinderlinsen versehenes Material 
sein, wobei jeder Zylinderlinse zumindest eine im In-
neren des Materials parallel zu ihrer Achse verlaufen-
de, farbige Linie zugeordnet ist. Derartige Echtheits-
zeugnisse zeichnen sich durch hohe Fälschungssi-
cherheit und Preiswürdigkeit aus. Entscheidend ist 
bei den erwähnten Echtheitsnachweisen jedoch, 
dass unschwer optisch erkennbar ist, ob daran mani-
puliert wurde; beim Versuch, das Sicherungselement 
in der Weise zu entfernen, dass der Echtheitsnach-
weis abgezogen und – nach dem Ablösen des Siche-
rungselementes – wieder aufgeklebt wird, ändern 
sich seine optischen Eigenschaften derart stark, dass 
die Manipulation offensichtlich ist. Daher ist ausge-
schlossen, dass das Sicherungselement noch in den 
Verkaufsräumen vom Artikel getrennt und letzterer 
mit dem wiederaufgebrachten Echtheitsnachweis ge-
stohlen wird.

[0017] Auch bezüglich der Art des Sicherungsele-
mentes bestehen verschiedene Möglichkeiten:  
Zunächst kann ein schmaler Streifen aus weichmag-
netischem Material zum Einsatz kommen. Er wird in 
der Ausgangskontrolle mit einem magnetischen 
Wechselfeld beaufschlagt und entsprechend der je-
weiligen Frequenz ummagnetisiert. Da der Streifen 
nunmehr selbst ein Wechselfeld abstrahlt, das von ei-
ner Empfängerantenne detektiert wird, erfolgt eine 
Aktivierung des Diebstahlalarmes. Zur Deaktivierung 
kann der Streifen zusätzlich mit im Abstand vonein-
ander angeordneten, hartmagnetischen Metallstü-
cken überdeckt werden.

[0018] Weiterhin ist eine weichmagnetische, auf 
eine Trägerfolie aufgebrachte, d.h. aufgedampfte 
oder aufgesputterte Dünnfilmschicht als Sicherungs-
element vorgeschlagen. Zum Deaktivieren kann dar-
unter oder darüber eine hartmagnetische Metallfolie, 
beispielsweise aus Nickel, vorgesehen werden.

[0019] Schließlich sind alternativ zu den magneti-
schen Sicherungseinrichtungen elektromagnetisch 
arbeitende Resonanzschwingkreise empfohlen, die 
als Dünnschichtschaltungen realisiert werden kön-
nen. Am Ausgang werden die aus einem Kondensa-
tor und einer Induktivität bestehenden Schwingkreise 
mit einem elektromagnetischen Hochfrequenzfeld 
beaufschlagt, so dass sie im Resonanzfall ebenfalls 
Wellen abstrahlen, die zur Alarmierung mittels geeig-
neter Antennen erfasst werden.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung erfolgt die Befestigung des Sicherungsele-
mentes einerseits am Echtheitsnachweis oder ande-
rerseits an dem Artikel durch eine Klebeverbindung. 
Insbesondere bei der Fixierung des Echtheitsnach-
weises muss dabei – durch geeignete Wahl des Kle-
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bers – eine hinreichende Festigkeit gewährleistet 
sein. Der Vorzug besteht in der leichten Realisierbar-
keit der Verbindung.

[0021] Aus Gründen einer rationelleren Produktion 
bietet sich an, vorfabrizierte, auf einer selbstkleben-
den Trägerfolie aufgebrachte Sicherungselemente zu 
verwenden. In der Regel kommt die adhäsive Seite 
der Trägerfolie auf dem Artikel zu liegen, während der 
Echtheitsnachweis an der gegenüberliegenden, nicht 
klebenden Fläche befestigt wird.

[0022] Auch der Echtheitsnachweis kann auf seiner 
dem Artikel zugewandten, d. h. der am Sicherungse-
lement anliegenden Fläche mit einer selbstkleben-
den Beschichtung versehen werden, um seine Mon-
tage zu erleichtern.

[0023] Wird die Erfindung zur Sicherung und Zertifi-
zierung einer Kompaktschallplatte (CD) eingesetzt, 
werden das Sicherungselement und der Echtheits-
nachweis zur Vermeidung beim Abspielen störender 
Unwuchten vorzugsweise ringförmig um die zentrale 
Öffnung auf der Oberseite der CD aufgebracht.

[0024] Die Erfindung lässt sich außer bei Kompakt-
schallplatten bei beliebigen Gegenstände verwen-
den. So kann sie bei Verpackungen (z. B. für Nah-
rungsmittel), bei Flaschen, bei Elektrogeräten, Gar-
tengeräten, Tonband-, Videokassetten, Disketten, 
Disketten-, Kompaktschallplatten-, Video- oder Ton-
bandkassettenhüllen, bei Büroartikeln, optischen Ge-
räten, Möbelstücken, Büchern oder Kosmetika einge-
setzt werden.

[0025] Bei Flaschen oder Nahrungsmittelpackun-
gen kann durch den Echtheitsnachweis auch eine 
weitere Funktion übernommen werden: Wird er an 
der Entnahmeöffnung angebracht, so ist eine Kon-
trolle möglich, ob der Verschluss bereits geöffnet war. 
Ein Kunde kann eine bereits geöffnete Packung oder 
Flasche unschwer erkennen und wird ggf. von einem 
Kauf absehen. Schließlich ist denkbar, auch Textilien 
mit einem kombinierten Sicherungselement und 
Echtheitsnachweis auszustatten. Ersteres wird bei-
spielsweise zwischen dem – in der Regel ebenfalls 
aus textilen Materialien bestehenden – Echtheits-
nachweis, z. B. einem Emblem oder Schriftzug, und 
der eigentlichen Kleidung durch eine Klebeverbin-
dung befestigt. Alternativ ist denkbar, das Siche-
rungselement in den textilen Echtheitsnachweis ein-
zuweben oder einzunähen. In jedem Fall wird ein po-
tentieller Dieb entweder den Echtheitsnachweis ent-
fernen (so dass der Artikel in hohem Maße an Wie-
derverkaufswert verliert) oder an den Kontrollele-
menten ertappt.

Ausführungsbeispiel

[0026] Im folgenden werden zwei Ausführungsfor-

men der Erfindung anhand der Zeichnungen näher 
erläutert. Sie zeigen in schematischer Darstellung in

[0027] Fig. 1 eine diebstahlgesicherte Kompakt-
schallplatte,

[0028] Fig. 2 eine diebstahlgesicherte Flasche.

[0029] In Fig. 1 ist eine Kompaktschallplatte 1 im 
Schnitt dargestellt. Ringförmig umlaufend um eine 
zentrische Öffnung 6 ist ein aus mehreren Schichten 
bestehendes, kombiniertes Sicherungs- und Echt-
heitsnachweiselement angeordnet. Ein gegen Dieb-
stahl schützendes Sicherungselement 4, das im dar-
gestellten Beispiel eine weichmagnetische Dünnfilm-
schicht ist, ist auf einer Trägerfolie 5 aufgebracht. Die 
Trägerfolie 5 ist auf ihrer Unterseite mit einer selbst-
klebenden Beschichtung versehen, die mit der Ober-
fläche der Kompaktschallplatte 1 in Berührung steht. 
Auch der Echtheitsnachweis 2, ein Hologramm, ist 
auf seiner Unterseite mit einer selbstklebenden Be-
schichtung 3 versehen, die ihn unlösbar mit dem Si-
cherungselement 4 verbindet.

[0030] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch eine gesi-
cherte Flasche 7. Unmittelbar unterhalb des Fla-
schenhalses ist die bereits in Fig. 1 dargestellte 
Schichtstruktur angebracht. Zwischen der Wandung 
der Flasche 7 und dem Sicherungselement 4 ist eine 
selbstklebende Trägerfolie 5 angeordnet. Eine 
selbstklebende Beschichtung 3 des Echtheitsnach-
weises 2 dient zu seiner unlösbaren Befestigung am 
Sicherungselement 4. Falls die Flasche 7 mit einer 
zur Versiegelung dienenden Banderole ausgestattet 
ist, kann auch ein Teil des Sicherungselements 4 da-
ran anliegen, so dass für den Käufer eine eventuelle 
Öffnung der Versiegelung anhand der Beschädigung 
des Echtheitsnachweises 2 unschwer erkennbar ist.

[0031] Im Ergebnis erhält man einen gegen Dieb-
stahl geschützten Artikel, der sich durch entschei-
dend verbesserte Diebstahl- und Fälschungssicher-
heit auszeichnet.

Patentansprüche

1.  Diebstahlgesicherter Artikel, der mit einem 
elektromagnetischen Sicherungselement (4) gegen 
Entfernen aus einem Verkaufsraum geschützt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (4) unlösbar mit dem Artikel (1, 7) verbunden ist 
und dass ein Echtheitsnachweis (2) unlösbar mit dem 
Sicherungselement (4) verbunden ist, und zwar der-
art, dass ein Entfernen des Sicherungselements (4) 
als erkennbare Manipulation an dem Echtheitsnach-
weis (2) sichtbar ist.

2.  Artikel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (4) an der 
dem Artikel (1, 7) zugewandten Fläche des Echtheits-
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nachweises (2) angebracht ist.

3.  Artikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Echtheitsnachweis (2) ein 
Hologramm ist.

4.  Artikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Echtheitsnachweis (2) ein 
transparentes, oberflächlich mit parallel zueinander 
verlaufenden Zylinderlinsen versehenes Material ist, 
wobei jeder Zylinderlinse zumindest eine im Inneren 
des Materials parallel zu ihrer Achse verlaufende, far-
bige Linie zugeordnet ist.

5.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungselement 
(4) ein weichmagnetischer Metallstreifen ist.

6.  Artikel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Metallstreifen mit im Abstand von-
einander angeordneten, hartmagnetischen Metall-
bandstücken überdeckt ist.

7.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungselement 
(4) eine weichmagnetische, auf einer Trägerfolie auf-
gebrachte Dünnfilmschicht ist.

8.  Artikel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über oder unter der Dünnfilmschicht 
eine hartmagnetische Metallfolie angeordnet ist.

9.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungselement 
(4) ein Resonanzschwingkreis ist.

10.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungselement 
(4) durch eine Klebeverbindung an dem Echtheits-
nachweis (2) oder an dem Artikel (1, 7) fixiert ist.

11.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (4) auf einer selbstklebenden Trägerfolie (5) po-
sitioniert ist, deren adhäsive Seite vorzugsweise am 
Artikel (1, 7) anliegt.

12.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die dem Artikel (1, 7) 
zugewandte Fläche des Echtheitsnachweises (2) mit 
einer selbstklebenden Beschichtung (3) versehen ist.

13.  Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kompakt-
schallplatte (1) ist, um deren zentrale Öffnung (6) der 
Echtheitsnachweis (2) und das Sicherungselement 
(4) ringförmig umlaufen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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